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L e s e f a s s u n g 
 

 
 

SATZUNG 
 

über die Erhebung einer Abgabe zur 
Abwälzung der Abwasserabgabe 

aus Kleineinleitungen 
(Kleineinleiterabgabesatzung 

- KleinAbgS -) 
 

vom 28.06.2007 
 

in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 07.11.2019 
 

 
Auf Grund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i.d.F.v. 
03.03.2014 (SächsGVBl. S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 02.04.2014 
(SächsGVBl. S. 234, 237) und des § 47 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 6 Abs. 1, 5 Abs. 4 des Sächsischen 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) i.d.F.v. 03.03.2014 (SächsGVBl. S. 196), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18.12.2013 (SächsGVBl. S. 970, 1080), den §§ 7, 
8 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwassergesetz des Freistaates Sachsen (SächsAb-
wAG) vom 05.05.2004 (SächsGVBl. S. 148), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
12.07.2013 (SächsGVBl. S. 503, 553) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über Abgaben für das Ein-
leiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz – AbwAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18.01.2005 (BGBl. I, S. 114), zuletzt geändert Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2010 
(BGBl. I, S. 1163) und § 2 des Sächsischen Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) i.d.F.v. 26.08.2004 
(SächsGVBl. S. 418, berichtigt 2005 S. 306), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
28.11.2013 (SächsGVBl. S. 822, 840), beschließt die Verbandsversammlung des Abwasserzweckver-
bandes „Espenhain“ am 07.11.2019 folgende Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung 
einer Abgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe aus Kleineinleitungen vom 28.06.2007: 

 
 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

 
(1) Der Abwasserzweckverband Espenhain, nachfolgend Zweckverband genannt, erhebt zur Deckung 
seiner Aufwendungen aus der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen nach § 8 Abs. 1 SächsAbwAG 
eine Abgabe. 
 
(2) Zu den Aufwendungen im Sinne des Abs. 1 zählt auch der durch die Erhebung der Abgabe nach 
Abs. 1 entstehende Verwaltungsaufwand; hierzu gehört weiterhin für die Erhebung ab dem Kalender-
jahr 2006 der bei der Erfüllung der Abgabenpflicht entstehende Verwaltungsaufwand gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 3 SächsAbwAG. 
 
 

§ 2 
Abgabentatbestand, 
Abgabenbefreiungen 

 
(1) Die Abgabe wird für Grundstücke erhoben, auf denen Abwasser anfällt und für dessen Einleitung 
der Zweckverband nach § 8 Abs. 1 SächsAbwAG anstelle des Einleiters abgabepflichtig ist.  
 



 

 

 

  Seite 2 von 6 

 

 

Dies sind Einleitungen von im Jahresdurchschnitt weniger als 8 m³ Schmutzwasser je Tag aus Haus-
haltungen und ähnlichem Schmutzwasser in ein Gewässer nach § 3 Nr. 1-3 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). Das Verbringen in den Untergrund gilt als Einleiten in ein Gewässer, ausgenommen hiervon 
ist das Verbringen im Rahmen landbaulicher Bodenhaltung. (2) Die Einleitung von Schmutzwasser aus 
Haushaltungen und ähnlichen Schmutzwasser ist abgabenfrei, wenn  
 
1. der Bau der Abwasservorbehandlungsanlagen (§ 2 Abs. 3 AbwAG) mindestens den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) entspricht und 
 
2. der Schlamm einer dafür geeigneten öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird 
 
3. oder nach dem Abfallrecht entsorgt wird. 
 
(3) Den allgemein anerkannten Regeln der Technik nach Abs. 2 Nr. 1 entsprechen ab dem Veranla-
gungsjahr 2010 ausschließlich 
 
1. Kleinkläranlagen nach DIN 4261, Teil 2 (Stand Juni 1984), DIN EN 12566-3:2005  
 
und bis einschließlich dem Veranlagungsjahr 2009 auch 
 
2. Kleinkläranlagen nach DDR-TGL 7762, die bis zu ihrer fristgemäßen Sanierung nach DIN 4261, 

Teil 2 (Stand Juni 1984) und DIN EN 12566-3:2005 mit Anlagen nach Nr. 1 gleichzusetzen sind, 
wenn sie für weniger als 8 m³ Schmutzwasserzufluss je Tag ausgelegt sind und einen Nutzraum 
von mindestens 1.000 l pro angeschlossenen Einwohner aufweisen. 

 
 

§ 3 
Abgabenmaßstab 

 
(1) Die Abgabe wird nach der Zahl der auf dem Grundstück wohnenden Einwohner berechnet. Hierbei 
bleiben Einwohner unberücksichtigt, deren Abwasser anderweitig rechtmäßig einer Abwasserbehand-
lungsanlage zugeführt oder rechtmäßig auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzten Böden aufgebracht wird. 
 
(2) Maßgebend für die Zahl der Einwohner nach Abs. 1 ist die zum 30. Juni des Kalenderjahres, für das 
die Abgabe zu entrichten ist, die für das Grundstück mit Hauptwohnsitz einwohnermelderechtlich er-
fassten Einwohner. Kann die Einwohnerzahl nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt 
werden, wird sie geschätzt. 
 
(3) Für Grundstücke, von denen ähnliche Schmutzwassereinleitungen im Sinne des § 2 Abs.1 vorge-
nommen werden, weil das Grundstück nicht oder nicht nur Wohnzwecken dient, wird die Einwohnerzahl 
(Abs. 1) nach der vom Grundstück im Kalenderjahr eingeleiteten Schmutzwassermenge berechnet, 
wobei jeweils 30 m³ Schmutzwasser als ein Einwohner gelten. 
 
 

§ 4 
Abgabensatz 

 
(1) Die Abgabe nach § 3 Abs. 1 wird nach folgender Formel berechnet: 
 
Anzahl der Einwohner des Grundstücks multipliziert mit 50 v. H. des Abgabesatzes für eine Schadein-
heit zzgl. Verwaltungsaufwand je Grundstück 
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(2) Die Abgabe nach § 3 Abs. 3 wird nach folgender Formel berechnet: 
 
Mengen des jährlichen eingeleiteten Schmutzwassers geteilt durch 40 multipliziert mit 50 v. H. des Ab-
gabesatzes für eine Schadeinheit zzgl. Verwaltungsaufwand je Grundstück 
 
 
(3) Der Abgabesatz für eine Schadeinheit beträgt: 
 
a) ab dem 01. Januar 2007 35,79 € 
 
(4) Der Verwaltungsaufwand je abgabepflichtiges Grundstück beträgt für das Kalenderjahr: 
 
a) 2015 17,15 € 
b) 2016 21,97 € 
c) 2017 21,97 € 
d) 2018 21,97 € 
e) 2019 21,97 € 

 
 

§ 5 
Veranlagungszeitraum, Abgabenpflicht und Abgabenschuld 

sowie Heranziehung und Fälligkeit 
 
(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Abgabenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines 
Kalenderjahres. 
 
(2) Die Abgabenschuld entsteht jeweils zum Ende des Kalenderjahres. Abweichend von Satz 1 ent-
steht die Abgabenschuld mit Ablauf des Monats, 
 
1. in dem die Einleitung nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und 3 vom Grundstück entfällt und dies dem AZV 

schriftlich angezeigt wurde, 
2. in dem das Grundstück an das zentrale Abwassernetz angeschlossen wurde, 
3. in dem die Voraussetzungen für die Abgabenpflicht entfallen und dies dem AZV schriftlich ange-

zeigt wurde.  

(3) Die Heranziehung zur Abgabenpflicht erfolgt durch schriftlichen Bescheid für das abgelaufene Ka-
lenderjahr.  
 
(4) Die Abgabe wird zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Bescheides zur Zahlung fällig. 

 
 

§ 6 
Abgabenschuldner 

 
(1) Abgabenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenpflicht Grundstückseigentümer 
ist.  
Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte ist anstelle des Grund-
stückseigentümers Abgabenschuldner. 
 
(2) Mehrere Abgabenschuldner für dasselbe Grundstück sind Gesamtschuldner. 
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§ 7 
Pflichten des Abgabenschuldners, 

Anzeigepflichten 
 
(1) Binnen eines Monats haben der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte bzw. der sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte dem Zweckverband schriftlich anzuzeigen: 
 
1. der Erwerb oder die Veräußerung eines nicht an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlos-

senen Grundstücks, 
 
2. die bei In-Kraft-Treten dieser Satzung vorhandenen Kleinkläranlagen, soweit dies noch nicht ge-

schehen ist. 
 
Eine Grundstücksübertragung ist vom Erwerber und vom Veräußerer schriftlich anzuzeigen. 
 
 
(2) Dient das Grundstück nicht oder nicht nur Wohnzwecken (§ 3 Abs. 3) hat binnen eines Monats nach 
Ablauf des Veranlagungszeitraums (§ 5 Abs. 3) der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 
bzw. der sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte dem Zweckverband die Jahresschmutzwas-
sermenge (§ 3 Abs. 3) schriftlich anzuzeigen: 
 
(3) Der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte bzw. der sonst dinglich zur baulichen Nutzung 
Berechtigte hat die für die Prüfung und Berechnung der Abgabenansprüche erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu gewähren. 

 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Absatz 2 Satz 2 SächsAbwAG in Verbindung mit § 6 Absatz 2 
SächsKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 7 dieser Satzung die erforderlichen 
Auskünfte oder Unterlagen nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erteilt bzw. vorlegt 
oder den nötigen Zutritt zum Grundstück nicht gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 SächsAbwAG in Verbindung mit § 6 
Absatz 2 SächsKAG mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden. 
 
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SächsVwVG) bleiben unbe-
rührt. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Die 2. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO 
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
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Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind, 
 
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrig-

keit widersprochen hat, 
 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGmO genannten Frist 

 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Zweckverband unter Be-

zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach den Nummern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
Borna, 07.11.2019 
 
gez. Hagenow 
 
(Verbandsvorsitzender) 
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Veröffentlichungsvermerke:  
 
Die Satzung, beschlossen von der Verbandsversammlung am 28.06.2007 wurde in der Leipziger Volks-
zeitung, Teil Borna/Geithain und Grimma am 14.12.2007 durch Abdruck öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung, beschlossen am 26.03.2015, erfolgte am                          
04.04.2015 in der Leipziger Volkszeitung, Stadtausgabe. 
 
Die Bekanntmachung der 2. Änderungssatzung erfolgte im elektronischen Amtsblatt des AZV „Espen-
hain“ Nr. 04/2019 am 18.11.2019, zu finden auf der Homepage des Verbandes (https://azv-espen-
hain.de/amtsblatt) 


